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Allgemeines zum Schaf

• Nach VO 1308/2013 ist ein Schaf älter als 12 
Monate

• Ein Lamm ist ein Tier < 12 Monate

• Weiterhin wird in der Praxis unterschieden 
zwischen: 

Milchlämmern (bei der Schlachtung zwischen 
zwei und sechs Monate alt) 

Mastlämmern (bei der Schlachtung zwischen 
sechs und 12 Monate alt) 
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Risikoanalyse Fleischteile, Innereien vom Schaf
Risikoidentifikation

Physikalisch Biologisch / Mikrobiologisch Chemisch

• Fremdkörper

• (Cold shortening)

• BSE/Scrapie

• Parasiten (Toxoplasma gondii)

• E. Coli

• Salmonellen

• Listerien

• Campylobacter 

• Schwermetalle

• Dioxine

• PFAS

• Tierarzneimittel-
Rückstände

Cold shortening: 30/20/0 °C in 24 h Toxoplasma gondii Tierarzneimittel beim Schaf 3
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Risikoanalyse Fleischteile, Innereien vom Schaf
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Nr. Mögliche Gefährdung Gefährdete 

Produkte

Gefahren-

kategorie

Ursache S W Risikoeinstufung

1 Fremdkörper Fleisch Physikalisch Eintrag von Fremdkörpern 

in den Tierkörper (z. B. 

Draht, Nadeln)

3 1 mittel

2 (Cold Shortening) Fleisch Physikalisch Schnelle Kühlung 1 3 mittel

3 BSE/Scrapie Gehirn, Rückenmark, 

Augen, Wirbelsäule, 

Milz, Lunge

Biologisch Prioneninfektion des Tieres 4 1 mittel

4 Listerien außerhalb der 

Warnwerte

Gesamter Tierkörper Mikrobiell Kontamination 

Schlachtung/ Verarbeitung

3 3 hoch

5 E. Coli außerhalb der 

Warnwerte

Gesamter Tierkörper Mikrobiell Kontamination 

Schlachtung/ Verarbeitung

4 3 hoch

6 Salmonella   außerhalb 

der Warnwerte

Gesamter Tierkörper Mikrobiell Kontamination 

Schlachtung/ Verarbeitung

3 3 hoch

7 Campylobacter  

außerhalb der 

Warnwerte

Gesamter Tierkörper Mikrobiell Kontamination 

Schlachtung/ Verarbeitung

3 3 hoch

Risikoanalyse Fleischteile, Innereien vom Schaf

5S = Schweregrad, W = Auftretenswahrscheinlichkeit



Nr. Mögliche Gefährdung Gefährdete 

Produkte

Gefahren-

kategorie

Ursache S W Risikoeinstufung

8 Parasiten 

(Toxoplasma gondii)

Gesamter 

Tierkörper

Biologisch Aufnahme von Nahrung oder Wasser, 

welche mit dem Kot Toxoplasma-

befallener Katzen verunreinigt ist, 

infizierte Muttermilch/Ansteckung im 

Mutterleib

2 4 mittel

9 Dioxine über dem 

Höchstgehalt
Schaffleisch, 

Innereien, 

insbesondere 

Leber

Chemisch Bioakkumulation in der Nahrungskette 1 2 gering

10 Perfluoralkylsubstanzen 

über dem Höchstgehalt
Schafleber Chemisch Ubiquitäre Aufnahme 1 2 gering

11 Schwermetalle über dem 

Höchstgehalt

Schaffleisch, 

Innereien

Chemisch Aufnahme kontaminierten Wassers, 

Futtermittel, Einatmen von 

metallhaltigem Staub

1 2 gering

12 Tierarzneimittel- 

Rückstände
Gesamter 

Tierkörper

Chemisch Behandlung des Tieres mit 

Arzneimitteln

1 1 gering

Risikoanalyse Fleischteile, Innereien vom Schaf

S = Schweregrad, W = Auftretenswahrscheinlichkeit 6



"Halal"-Schlachtungen erfolgen hierzulande mit 
Betäubung - einige islamische Rechtsgelehrte 
akzeptieren die Betäubung vor der Schlachtung 
aus Tierschutzgründen.
Der Import von Fleisch geschächteter Tiere ist 
erlaubt, bezüglich der Schächtung gibt es keine 
EU-weit einheitliche Regelung.

Schlachtung
• Schafe sollten nüchtern, d.h. nicht angefüttert, sauber und mit trockener Wolle zur Schlachtung kommen

• Unnötige Stresssituationen, ein Leiden der Tiere sowie Schmerzen müssen bei der Schlachtung vermieden werden 

• Die Schlachtung ist gemäß der Tierschutz-Schlachtverordnung VO1099/2009 durchzuführen

• Bei Kombischlachtlinien sollte jeweils nur eine Tierart pro Tag geschlachtet werden, alternativ können die Schweine vor der 
Schlachtung der Schafe abgehandelt werden 

• Beim Schaf sind folgende Betäubungsmethoden zugelassen: Bolzenschuss, Elektrobetäbung, Kugelschuss (nur zur Nottötung), 
Kopfschlag (nur bei Tieren mit einem Körpergewicht bis zu 30 Kilogramm, die nicht in einem Schlachtbetrieb geschlachtet oder getötet 
werden)

• Die Elektrobetäubung sollte der mit Bolzenschuss vorgezogen werden, um zu vermeiden, dass erregerhaltige Gewebsfragmente 
in den Blutkreislauf gelangen

• Prozess:

a) Betäubung und Überprüfung des Lidschlusses

b) Aufhängung an den Hinterbeinen und Durchtrennen der Halsschlagader oder Bruststich, entbluten

c) Enthäuten 

d) Abtrennen des Kopfes 

e) Ausweiden, entfernen des SRM 

f) Abtrennen der Geschlechtsteile 

g) Befreien der Nieren vom Nierenfett, Lösen der Niere aus der Kapsel 

h) Längsspalten der Wirbelsäule in der Medianen 

i) Entfernen von Klauen, Augen, Ohrenausschnitten und Stichstelle 

j) Untersuchung des Schlachtkörpers, Betrachten, Betasten und Anschneiden  
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Schlachtkörperklassifizierung
• Der Schlachtkörper des Lammes wird direkt nach der Schlachtung verwogen und klassifiziert 

• EUROP-Klassen beschreiben Bemuskelung sowie Fleisch-Knochen-Verhältnis 

• Fettklassen beurteilen Fettschicht und Fettverteilung (u. a. Marmorierung) sowie Fleisch-/Fettverhältnis 

• Beeidete Klassifizierer kontrollieren zusätzlich Herkunft und korrekte Kennzeichnung der Schlachtkörper 

Fettgewebe: 1 – 5
1 Sehr gering

2 Gering
3 Mittel 
4 Stark

5 Sehr stark

Fleischigkeit: E,U,R,O,P
E Vorzüglich
U Sehr gut

R Gut
O Mittel
P Gering

1 2 3 4 5 E U R O P
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Grundsätze der Arbeitshygiene Schlachtung/Zerlegung
1. Personalhygiene: regelmäßige Händereinigung
2. Schlachtkörper dürfen nicht mit Haut, Wolle, Magen-Darm-Inhalt, Urin, Milch, Eiter, SRM oder sonstigen 

Verunreinigungen in Kontakt kommen 
3. 2-Messer-Technik: Das erste Messer wird nach dem ersten Hautschnitt unrein und muss gereinigt und 

desinfiziert werden, parallel wird mit einem zweiten weitergearbeitet
4. Schnittführung von innen nach außen, Verunreinigungen sind großflächig mit dem Messer zu entfernen 
5. Verhindern des Ausrinnens von Magen- und Darminhalt durch eine geeignete Methode 
6. Abspülen der Schlachtkörper erst nach der Fleischuntersuchung 
7. Schlachtkörper und Innereien dürfen nicht mit Boden/ Tritt- oder Seitenflächen von Podesten in Kontakt 

kommen
8. Reinigung/Desinfektion von Werkzeugen und Arbeitsflächen nach jeder Kontamination
9. Reinigung/Desinfektion von Werkzeugen und Händen nach jedem Schlachtkörper
10. Trennung von untersuchten und nicht untersuchten Schlachtkörpern, die dazu gehörenden Organe müssen bis 

zur Fleischuntersuchung aufbewahrt werden und zuordenbar sein
11. SRM-Entsorgung
12. Schlachtkörper sind nach der Schlachtung unverzüglich bis zu einer Temperatur von +7 °C oder weniger 

abzukühlen, Nebenprodukte bis zu +3 °C oder weniger (ausgenommen Warmtransport oder Warmzerlegung, 
mit behördlicher Bewilligung, maximal zwei Stunden) 

13. Gewinnung von Blut für die Lebensmittelherstellung: zur Vermeidung von Kontamination wird nur das im 
Strahl austretende Blut aufgefangen, der „erste Strahl“ und das nachtröpfelnde Blut sind zu verwerfen
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Schaf - Fleischteile

Rücken

Kamm

Schulter 

Hinterhaxe 

Hüfte 

Brust 

Filet 

Keule 

Oberschale 

Unterschale 

Nuss 

Vorderviertel Hinterviertel

Dünnung 
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Schaf - Nebenerzeugnisse
• Verwendbare Innereien: Herz, Niere, Leber, Zunge und Lunge

• Spezifiziertes Risikomaterial (SRM) muss in Schlachthöfen, Zerlegungs- 
und Verarbeitungsbetrieben entfernt werden (VO (EG) Nr. 999/2001, 
Anhang V)

• SRM umfasst Schädel einschließlich Gehirn und Augen, Tonsillen sowie 
Rückenmark von Schafen/Ziegen >12 Monate oder bei denen ein 
bleibender Schneidezahn das Zahnfleisch durchbrochen hat, sowie die 
Milz von Schafen aller Altersklassen

• Krankheiten können die Verfügbarkeit von Schlachtnebenerzeugnissen 
reduzieren, z. B. Blauzungenkrankheit

• Weiteres: Darm (Schafsaitling), Schafsknochen

• Schafsaitling: 

• Essbar, zart und dünn, eignet sich besonders für feine, knackige 
Wurstsorten 

• dehnt sich oder schrumpft, besitzt hohe Luftdurchlässigkeit, die 
die Aromabildung unterstützt und ihn ideal zum Räuchern und 
Trocknen macht
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Zerlegung • Am hängenden Tierkörper

Grobzerlegung:

• Tierkörper halbieren entlang 
der Mitte des 
Rückenmarkkanals

• Dünnung von der Keule bis zur 
13. Rippe abschneiden und 
waagerecht zum Rückenwirbel, 
um Vorderstück abzutrennen

• Abtrennen des Bugs mit Haxe 

• Keule: Schnitt zwischen dem 5. 
und 6. Lendenwirbel

Teilstücke:

• Dünnung absägen, Rücken 
teilen

• Hals: zw. 7. und 1. 
Brustwirbel 

• Kamm: zw. 5. und 6. 
Brustwirbel 

• Kotelettstück: zw. 13. und 
1. Lendenwirbel

• Entbeinen
12



Mikrobiologische Kriterien

• Grundlage: Verordnung (EG) Nr. 2073/2005; regelmäßige 
Untersuchung und Dokumentation von Rohwaren und 
Produkten 

• Ergebnisse dienen der Bewertung der betrieblichen 
Hygienebedingungen 

• Orientierung an DGHM-Richt- und Warnwerten (u. a. für 
Lammfleisch, übertragbar auf andere Produkte sowie 
Naturdärme, Wurstwaren und Convenience-Produkte) 

• Empfehlung: Untersuchung auf Campylobacter, 
insbesondere bei verzehrsfertigen Lebensmitteln 
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Quelle: DGHM, AGROLAB GmbH 

Quelle: LUA Sachsen 2005, LADR Biofocus GbR 
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Weitere Richt- und Warnwerte zu finden auf 
der Website der LADR Biofocus GbR:

https://www.biofocus.de/fachinformationen/le
bensmittel/richt-und-warnwerte

Mikrobiologische Kriterien

Quelle: LUA Sachsen 2005, LADR Biofocus GbR 

Quelle: LUA Sachsen 2005, LADR Biofocus GbR 

Quelle: BAG 173/2013, LADR Biofocus GbR



Rezepturen/Spezifikationen
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• Rezepturen und Produktspezifikationen müssen den Deutschen 
Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse entsprechen 

• Projektergebnisse (Rezepturen, Nährwerte, Lagertests) können als 
Grundlage für Spezifikationen genutzt werden 

• Verkehrsbezeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1308/2013: 
„Lamm“ < 12 Monate 
„Schaf“ ≥ 12 Monate 

• Zusätzlich bei entsprechender Auslobung: Einhaltung der EU-Öko-
Vorgaben sowie der Lebensmittelinformationsverordnung für alle 
Rohwaren und Produkte 

• Für Bio-Produkte: Verwendung ökologischer Rohstoffe und 
eingeschränkte Zusatzstoffe gemäß Verordnung (EU) 2021/1165 

• In der Wurstherstellung: Natriumnitrit nur eingeschränkt zulässig 
(max. 80 mg/kg, keine Kombination mit E 252, nur bei fehlender 
Alternative) 



• Strikte Tierartentrennung entlang der gesamten Prozesskette 
(Wareneingang bis Warenausgang) zur Vermeidung von Verwechslungen 
und Beeinflussung

• Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch Begleitscheine und vollständige 
Dokumentation der Rohwarenherkunft

• Eindeutige Kennzeichnungssysteme (z. B. Farbkonzepte je Tierart) für 
Rohwaren, Behälter und Etiketten

• Klare Lager- und Kühltrennung durch getrennte Bereiche oder definierte 
Zuordnungen

• Organisation der Produktion: zeitliche Trennung nach Tierarten (z. B. 
Schaf am Ende oder an separaten Tagen)

• Hygienemaßnahmen zwischen Chargen: gründliche Reinigung und ggf. 
Desinfektion zur Vermeidung von Kreuzkontamination

Tierartenspezifische Produkttrennung

Farbdesign für Schlaufenetiketten
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Organisation und Abläufe

• Standardisierte Prozesse & Zuständigkeiten entlang der gesamten Verarbeitung zur 
Sicherstellung von Qualität und Lebensmittelsicherheit 

• Umgang mit Abweichungen: nichtkonforme Produkte kennzeichnen, bewerten und entsprechend 
freigeben oder entsorgen 

• Rechtskonformer Umgang mit Nebenprodukten inkl. Dokumentation gemäß VO (EG) Nr. 
1069/2009 und 142/2011 

• Einhaltung produktspezifischer Prozessparameter (Zeit, Temperatur, Verfahren) bei allen 
Verarbeitungsschritten 

• Sichere Kühl- und Reifeprozesse: kontrollierte Abkühlung, Trinkwasserqualität, Überwachung von 
pH-, aw-Werten etc. 

• Endproduktkontrolle durch definierte Prüfungen (z. B. Gewicht, Dichtheit, Temperatur, 
Kennzeichnung, Haltbarkeit) 
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Herstellung und Lagermanagement

• Einhaltung von HACCP, GHP und GMP

• Eigenkontrollen & Dokumentation

• First-in-first-out-Prinzip & definierte 
Lagerzeiten

• Lückenlose Temperaturführung 
(Kühlkette darf nicht unterbrochen 
werden)
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Produkt Maximale 
Temp.

Fleisch, frisch + 7°C
Schlechtneben-
produkte

+ 3°C

Hackfleisch + 2°C
Fleisch-
zubereitungen

+ 4°C

Produkt Gefrierlagerzeit 
(Monate) bei - 18 °C

Gefrierlagerzeit 
(Monate) bei - 24 °C

Lamm- und 
Schaffleisch 
(verpackt)

16 18

Lammkoteletts 
(verpackt)

18 24

Hackfleisch 
(verpackt)

6 8

Produkt Kühltemperatur Max. Lagerzeit
Schlachtkörper 
Lamm, Schaf

0 bis 2 °C 10 - 13 Tage

Innereien 0 bis 2 °C 7 Tage
Teilstücke, 
vakuumiert

0 °C 6 - 10 Wochen

Teilstücke in 100 % 
CO2

0 °C bis 16 Wochen

Quelle: Internationale Institute of Refridgeration, Recommendations for 
processing and handling frozen foods 

Quelle: Internationale Institute of Refridgeration, Recommendations for 
chilled storage of perishable produce 



Kontakt

Frankenförder Forschungsgesellschaft mbH

Alina Nietsch
M.Sc. Lebensmitteltechnologie

Tel.: 030-28091939 
E-mail: nietsch@frankenfoerder-fg.de 
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